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Vorwort 

Gut anderthalb Jahrhunderte ist es her, dass ein berühmter Gelehrter 
die Rechtswissenschaft seiner Zeit mit einer bissigen Satire auf’s Korn 
nahm, die im zweiten Abdruck unter dem Titel „Scherz und Ernst in 
der Jurisprudenz. Eine Weihnachtsgabe für das juristische Publikum“ 
(von Jhering 1884) unseren Blick auf das Recht für immer veränderte. 
Wenige Jahren sind es, seit eine im Verlag Mohr Siebeck erschienene 
Doktorarbeit beiläufig feststellte: „Dass man Juristen Humor nachsagt, 
ist eher die Ausnahme.“ (Schmerbach, Das „Gemeinschaftslager Hanns 
Kerrl“, 2008, S. 63). Was ist dazwischen geschehen? Wie haben sich Hu-
mor und Nachdenklichkeit in der Juristerei über die Jahrzehnte verän-
dert? Das 70-jährige Jubiläum der „Juristenzeitung“ (JZ) lädt zu einer 
Rückschau ein. 

Die JZ geht zurück auf das Jahr 1946, als unmittelbar nach dem Krieg 
in zwei angrenzenden Besatzungszonen neue juristische Zeitschriften 
ins Leben gerufen wurden: In Heidelberg, damals von den US-Ameri-
kanern besetzt, die „Süddeutsche Juristen-Zeitung“, im von den Fran-
zosen besetzten Tübingen die „Deutsche Rechts-Zeitschrift“. Fünf 
Jahre später wurden beide Zeitschriften zur „Juristenzeitung“ vereinigt, 
die fortan im Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen erschien 
und inzwischen ihren 70. Jahrgang vollendet hat. 

Seit ihrem ersten Tag bot die „Juristenzeitung“ Raum für Querden-
ker. Kritisches und Kontroverses, Vorwitziges und Nachdenkliches, 
Amüsantes und Brisantes fanden Aufnahme in die Kategorie „Glos-
sen“, die im ersten Heft am 5. Januar 1951 durch den damaligen Schrift-
leiter Walter Mallmann bestückt wurde und seither unregelmäßig aber 
kontinuierlich andere Zeitgenossen dazu anregte, die spitze Feder zu 
zücken, dem Zeitgeist auf den Leib zu rücken. 

Heute, 65 Jahre später, zählen wir 430 solcher Sach- und Lachge-
schichten, auch von einigen der berühmtesten Juristen unserer Zeit: Der 
hundertjährige „Jahrhundertjurist“ Werner Flume gehört ebenso dazu 
wie der bedeutende Publizist und Wirtschaftsrechtler Max Hachen-
burg, der spätere Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Hans F. Za-
cher ebenso wie die erste Präsidentin eines deutschen Bundesgerichts 
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Jutta Limbach, der schwäbische Satiredichter Karl Napf (Ralf Jandl) 
und der durch FAZ-Rezensionen einem breiteren Publikum bekannte 
Rechtsphilosoph Gerd Roellecke wie auch der nachmalige Tübinger 
Oberbürgermeister Eugen Schmid und der vormalige Präsident des 
Bundesverwaltungsgerichts Horst Sendler – um nur einige zu nennen. 
Schon diese Aufzählung illustriert die Breite des Autorenspektrums, 
das über die Grenzen Deutschlands hinaus noch durch ausländische 
Gastautoren wie Theo Mayer-Maly und Erwin Migsch ergänzt wurde. 

Dass große Geister wie die genannten sich bemüßigt fühlten, die 
wissenschaftliche Diskussion durch pointierte und oft humorvolle Mis-
zellen zu bereichern, belegt die Bedeutung solcher Glossen als Diskurs-
format – und beweist zugleich, dass auch Juristen entgegen landläufiger 
Vorurteile die kurze gegenüber der langen Weile bevorzugen. In diesem 
Sinne bleibt zu hoffen, dass der vorliegende Band nicht nur zeitge-
schichtlichen Studien dienen, sondern mit seinen Zeit-Geschichten 
auch unterhalten und amüsieren möge. 

Die Herausgeber sind mit den Glossen der Juristenzeitung bereits 
länger vertraut: Der erstgenannte als Hobbysatiriker, der selbst eine 
JZ-Glosse beisteuern durfte (JZ 2014, S. 295); der zweitgenannte als 
langjähriger Schriftleiter der Juristenzeitung, der bislang elf Glossen 
zum Abdruck gebracht hat. Tatkräftig unterstützt wurden wir von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Verlags Mohr Siebeck, allen vo-
ran Rebekka Zech, Susanne Mang, Jana Trispel, Lisa Laux, Kendra 
Mäschke und Steffen Rompel. Dafür danken wir ihnen herzlich. 

 
Tübingen, Hanjo Hamann 
im Oktober 2015 und Martin Idler 
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DRSp. Deutsche Rechtsprechung (Zeitschrift) 
DTSB Deutscher Turn- und Sportbund 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
Erg.-Lfg. Ergänzungslieferung 
FFG Filmförderungsgesetz 
FU Freie Universität (Berlin) 
GbV Gefahrgutbeauftragtenverordnung 
GmbHG Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
GV NW Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 
GVG Gerichtsverfassungsgesetz 
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
h. c. honoris causa (lat. „ehrenhalber“) 
HessVGH Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Kassel) 



XIV Abkürzungsverzeichnis  

h. L. herrschende Lehre 
h. M. herrschende Meinung 
H.v.m. Hervorhebung von mir 
i. Br. im Breisgau 
i. d. F. in der Fassung 
i. S. im Sinn(e) 
i. V. m. in Verbindung mit 
JR Juristische Rundschau (Zeitschrift) 
KritVj-Schr. Kritische Vierteljahresschrift (Zeitschrift) 
LG Landgericht 
LL.B. Legum Baccalaureus (Bachelor der Rechte) 
LuftSchlichtV Luftverkehrsschlichtungsverordnung 
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht (Zeitschrift) 
m. E. meines Erachtens 
MPVerfVO Meisterprüfungsverfahrensverordnung 
n. F. neue(r) Fassung 
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift) 
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht 
o. A. ohne Autorenangabe 
OLG Oberlandesgericht 
ÖTV Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
PatG Patentgesetz 
PEN Poets, Essayists, Novelists (internationaler Autorenverband) 
Pr. GS Preußische Gesetzessammlung 
RA Rechtsanwalt 
RdA Recht der Arbeit (Zeitschrift) 
RGBl. Reichsgesetzblatt 
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen 
RRef. Rechtsreferendar 
RW Rechtswissenschaft (Zeitschrift) 
s. d. g. soli dei gloria (lat. „dem alleinigen Gott die Ehre“) 
SD Sicherheitsdienst des Reichsführers SS 
s. E. seines Erachtens 
SenPräs. Senatspräsident (heute „Vorsitzender Richter“ am Obergericht) 
SGB X Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (Verwaltungsverfahren) 
SHAEF Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (1943–1945) 
StGB Strafgesetzbuch 
StPO Strafprozessordnung 
StVÄG Strafverfahrensänderungsgesetz 1999 
StVO Straßenverkehrsordnung 
VG Verwaltungsgericht 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
WM Wertpapier-Mitteilungen (Zeitschrift) 
WS Wintersemester 
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung 
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht 
ZPO Zivilprozessordnung 
z. Z. / z. Zt. zur Zeit 



 

Editorische Vorbemerkungen 

Im gesamten Buch beziehen sich [eckig eingeklammerte] Zahlen auf die Glossen-

zählung in der Bibliographie ab S. 167. Ein ▶vorangestellter Pfeil bezeichnet Glossen, 

die ab S. 11 abgedruckt sind. 

Für ein juristisches Editionsprojekt bieten die JZ-Glossen dankbares 
Quellenmaterial: Digital erschlossen, fußnotenarm, sprachlich präg-
nant, lehrreich und dabei noch – horribile dictu! – unterhaltsam. 

Doch was eigentlich ist eine „Glosse“? Pierer’s Universal-Lexikon 
sagte dazu einst unter 1), der Begriff bezeichne 

„ein provincielles, unbekanntes, dunkeles, der Erklärung bedürfendes Wort; dage-
gen in literaturhistorischem Sinne das so erklärende Wort“. 

Diese Begriffsbedeutung ist historisch interessierten Juristen aus der 
Rezeption des römischen Rechts vertraut, und hat doch rein gar nichts 
(nein, fast gar nichts, siehe ▶[51]) mit der hier gemeinten Bedeutung zu 
tun. Denn die hier versammelten Glossen sind (hoffentlich) weder pro-
vinziell noch literaturhistorisch belehrend, sondern eher das, was Pierer 
ganz am Ende seines langen Artikels unter 2) aufführt: 

„Im gemeinen Leben so v.[iel] w.[ie] Anmerkung, bes.[onders] bittere, beißende Be-
merkung über etwas (G-n über etwas machen).“ 

Für Pierer damals ein unbedeutender Nachgedanke, den Lesern der Ju-
ristenzeitung dagegen bestens vertraut: Um genau solche bitter-beißen-
den Glossen über das „gemeine“ Leben geht es hier. 

430 solcher Miniaturen sind in der Juristenzeitung seit 1951 erschie-
nen – seinerzeit als Innovation gegenüber den Vorgängerzeitschriften 
der JZ, bald schon Markenzeichen, heute womöglich sogar Alleinstel-
lungsmerkmal dieser Zeitschrift. Kaum eine andere Fachgazette räumt 
unkonventionellen Querdenkereien und unorthodoxen Querschüssen 
so viel Raum ein, kaum ein anderes Format hat so viel Zuspruch erfah-
ren. Wer aber waren die „Glossatoren“ der Juristenzeitung, was hat sie 
in den 65 Jahren seit 1951 umgetrieben? Bevor der Leser sich ab S. 11 
selbst einen Eindruck verschaffen kann, seien einige Entwicklungsli-
nien kurz zusammengefasst. 
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Eine kleine statistische Sichtung 
Wer? Wann? Wieviel? Wie lang? 

Die 430 Glossen zwischen 1951 und 2015 sind über die Jahre ungleich 
verteilt. Eine Zeitreihendarstellung lässt deutliche Muster erkennen: 

 

Abb. 1: Verteilung der 430 Glossen auf die Jahrgänge der Juristenzeitung 

Sehr deutlich – und vielleicht nicht allzu überraschend – fallen die meis-
ten Glossen in jene Jahre, die zu den konfliktträchtigeren der deutschen 
Nachkriegsjuristerei gehören. Schon hier wird deutlich, was sich in ei-
ner genaueren Auseinandersetzung später (S. 6 ff.) bestätigen wird: Die 
Glossenproduktion ist Seismograph für allfällige Erschütterungen im 
juristischen Zeitgeist. Am friedlichsten waren demnach die glossen-
freien Jahre 1986, 1993, 2009 und 2011 – gerade heute leben wir dem-
nach in bemerkenswert ruhigen Zeiten. 

Unter den Autoren der JZ-Glossen finden sich Juristen aller Cou-
leur – Professoren und Politiker, Richter und Rechtsanwälte, Ministe-
riale und Notare, Beamte und Bürgermeister – sowie aller Bekannt-
heits- und Altersgrade: Prominente wie die im Vorwort genannten 
ebenso wie die Student(inn)en Rosenberger ▶[274], v. Rantzau ▶[304] 
und Finkenauer [367] und die Referendare Mehle [168], Rübenach 
▶[334] und Hamann [428]. Wenigstens einer dieser „lieben jungen 
Nachstrebenden“ [241] machte das Hobby zum Beruf, wurde professi-
oneller Redenschreiber und Auftragsdichter und rühmt seine JZ-Glosse 
bis heute als maßgebliche Referenz (www.brillant-text.de/texter-von-
rantzau.html). Andere Nachwuchsautoren traten mit JZ-Glossen gleich 
mehrfach in Erscheinung – wie die Referendare Meyer ([200], [211]) 
und Hernekamp ([151], [191]), wobei letzterer als „junger Kollege“ 
zwar sogleich einen professoralen Dämpfer einstecken musste [157], 
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aber auch nach Abschluss seiner Ausbildung noch Glossen für die Ju-
ristenzeitung schrieb ([288], [307]). 

Insgesamt meldeten sich 61 Autoren mehrmals mit Glossen zu Wort, 
184 weitere je ein Mal. Dabei ist das Wort „Autoren“ weniger Sprach-
chauvinismus als traurige Tradition: 232 JZ-Glossatoren waren Männer 
(95 %), weitere zehn ließen kein Geschlecht erkennen (4 %), nur drei 
Autorinnen meldeten sich zu Wort: Außer den beiden bereits erwähn-
ten – der Jurastudentin Christa Rosenberger ▶[274] und der späteren 
Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach [217] – nur 
noch die nachmalige Direktorin des Tübinger Landgerichts Hedwig 
Maier geb. Reimer ([28], [35]), deren Sohn Georg sich ein halbes Jahr-
hundert später – durch 35 Jahre Anwaltstätigkeit selbst namhaft gewor-
den – ebenfalls unter die JZ-Glossatoren mischte [412]. 

Ihrem persönlichen Stil entsprechend waren fast alle Glossen Ein-
zelproduktionen, nur vier Texte hatten zwei Autoren ([111], [117], 
▶[308], [375]). Die produktivsten Glossatoren waren solche, die der Ju-
ristenzeitung ohnehin nahestanden: Ihr langjähriger Herausgeber Karl 
Siegfried Bader (15 Glossen) ebenso wie ihre ständigen Mitarbeiter 
Friedrich-Christian Schroeder (13 Glossen) und Ingo von Münch (11 
Glossen), gefolgt von Heinz Müller-Dietz (9 Glossen), Karl Peters (8 
Glossen) und Johann Braun (8 Glossen). Ebenfalls zu den produktivs-
ten Glossatoren dürfte Paul Heinrich Neuhaus gehören, der unter die-
sem Namen von 1953 bis 1972 zwar „nur“ sechs Glossen veröffent-
lichte, aber unter seinem Spitznamen Heinz (wie ihn „Kenner kann-
ten“, so Großfeld, JZ 1994, S. 778) auch für drei mit „H. Neuhaus“ un-
terzeichnete Glossen im selben Zeitraum und danach verantwortlich 
gewesen sein dürfte. (Nachweise im Personenregister ab S. 181.) 

Zu den drei produktivsten Glossatoren gehören sowohl der langle-
bigste (Schroeder veröffentlichte seine erste Glosse 1965, seine bisher 
letzte 2013, also über 48 Jahre hinweg) als auch einer der kurzlebigsten 
(v. Münch publizierte Glossen nur in den Jahren 1970–72, viele als Er-
widerungen und Repliken). Umgekehrt finden sich auch unter den we-
niger produktiven Glossatoren enorm langlebige: Den mit 38 Jahren 
größten Abstand zwischen zwei Glossen (und die zweitlängste Ge-
samtspanne, nach Schroeder) verzeichnet derzeit Franz Jürgen Säcker, 
dessen erste Glosse 1968 kurz nach seiner Promotion erschien [137], 
seine zweite hingegen erst 2006 nach seiner Emeritierung [419] – da-
zwischen lag ein ganzes Wissenschaftlerleben. Ihm folgen mit einigem 
Abstand Wilfried Küper (erste Glosse 1971, zweite 2000), Eberhard von 
Olshausen (1974/2001) und Klaus Adomeit (1981/2006). 
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Die beiden zuletzt genannten Jahre sind auch jene, in denen die mit 
Abstand längsten Glossen erschienen sind: Adomeits universitäre Mili-
eustudie ▶[332] füllte 1981 gut vier JZ-Seiten (4.127 Worte) und Jürgen 
Kohlers „politisch inkorrekte Betrachtungen zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz“ [418] legten 2006 sogar noch eine halbe Zeitschrif-
tenspalte drauf (4.887 Worte). Diese Glosse enthielt zugleich die meis-
ten Fußnoten: 38 Stück – viel für eine Glosse, aber durchaus noch mo-
derat im Vergleich zu juristischen Fachaufsätzen mit ihren bis zu 467 
Fußnoten (Hamann, RW 2014, S. 501, 515 Fn. 79). 

Worum ging es die letzten 65 Jahre? 
Strohfeuer und Dauerbrenner, Menschliches und Allzumenschliches 

Was die Glossen der Juristenzeitung aus heutiger Sicht besonders reiz-
voll macht, ist die Tatsache, dass sie einerseits die Kontroversen ihrer 
Zeit wie in einem Brennglas bündeln (dazu unten Seite 6 ff.), anderer-
seits aber auch zeitlose Themen im komprimierten Panoptikum vorfüh-
ren und aus heutiger Sicht verdeutlichen, wie alt gewisse „Tagesthe-
men“ tatsächlich sind. Etwa waren – willkürlich herausgegriffen – die 
Unterbezahlung der Justiz schon 1951, die Doktorandenschwemme an 
juristischen Fakultäten schon 1952 und die kaum noch zu bewältigende 
Schnelllebigkeit der Gesetzgebung schon 1954 feste Strophen im Kla-
gekanon der JZ-Glossatoren ([24], ▶[37] bzw. ▶[63]). 

Die beliebtesten Dauerbrenner jedoch sind die Juristenausbildung 
(▶[202] und die dort in der Anmerkung genannten Glossen) und juris-
tische Repetitorien (▶[118] samt Anmerkung) sowie das Rezensionswe-
sen (▶[64], ▶[167], ▶[337] samt jeweiliger Anmerkung) und – wohl we-
niger naheliegend – das Sachregister in der Fachliteratur (▶[334] samt 
Anmerkung). Dazu kommen die „zunehmende Stilverschlechterung in 
Gerichtsurteilen“ (so der Titel von [81]) oder allgemeiner: Die Rechts-
sprache (▶[18] samt Anmerkung) und ihr fremdwortlastiges Fachlatein 
(▶[223] samt Anmerkung) sowie die Gesetzgebungslehre (▶[63] samt 
Anmerkung). Auch das „Armenrecht“, also die heutige Prozesskosten-
hilfe, entfachte bisweilen Kontroversen ([15], [311], [314], [380]). 

Natürlich kamen Rhetorik und Kunst ebenfalls nicht zu kurz. Ne-
ben zwei Redemanuskripten zu festlichen Anlässen ([278], [300]) 
tauchte vor allem der berühmteste deutsche Jurist, „der zu allem eine 
Meinung hatte“ [381], immer wieder auf ([2], [13], [318], [319], ▶[332], 
▶[337], ▶[370], ▶[391], [402], [418]); sein Juristendoktor Faust hatte 
ebensoviele Gastspiele (▶[72], [197], [213], [272], [403]) wie der Juris-
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tenschreck Palmström mit seinem Schluss so messerscharf, dass „nicht 
sein kann, was nicht sein darf“ (▶[18], ▶[99], [217], [327], ▶[420]) – auch 
dessen geistiger Vater Morgenstern, selbst abgebrochener Jurist bzw. 
Nationalökonom, kein Unbekannter in den Glossen ([100], [351]). Wie 
er gelangten auch andere Literaten ins Personenregister (S. 181). Auch 
„der Jurist in der Musik“ lieferte Glossenstoff [251]. 

Erstaunlich oft ging es aber um Themen, die man in juristischen 
Fachgazetten kaum erwartet, um Menschliches und Allzumenschliches: 
Allem voran die Lieblingsthemen der Deutschen (Männer) – Autos und 
Alkohol, am besten gleichzeitig ([116], [204]). Den Glossatoren ging es 
um die „billig und gerecht denkenden Kraftfahrer“ ▶[99] ebenso wie um 
jene, die mangels Haftpflichtversicherung „der Unterwelt einer Groß-
stadt verfallen“ [265], um südamerikanische Verkehrserziehung durch 
Delfter Hügel [191] ebenso wie um die effiziente Verhinderung von 
Wildunfällen [375] – und schließlich sogar um die „Rangordnung der 
(Auto-)Menschenrechte […] 1. Auto, 2. Leben“ [206]. 

Auch Gebräu und Gesöff waren – als Thema – beliebt, vom „Bier-
dunst des vorzüglichen Andechser Klosterbräus“ [40] über die „Stufen-
folge“ des Bieres allgemein („angefangen vom einfachen Lagerschank 
über Pilsner, Export- und Starkbier bis hinauf zum vollmundigen 
Bock“ [116]) bis hin zur Angewohnheit gewisser Rechtsgenossen, „Al-
kohol in scharfer Form und großer Menge wahllos in sich hineinzu-
schütten“ [204]. Wer will da noch behaupten, Juristerei sei „trocken“? 
Feucht-fröhlich dünkt sie gar. 

Und was war sonst noch? Zünftiges und Zotiges: Das „Erbrecht 
durch Notzucht“ (vulgo Vergewaltigung) [173], das „Bratkartoffelver-
hältnis“ für auswärtige Beamte [237], die „handliche Zusammenstellung 
aller Pornographie-Vorschriften auf der Erde“ als Loseblattausgabe 
▶[243], die „gute alte Zeit der Freier und Dirnen“ [409] und sogar „sol-
che ekelhaften Dinge“ „wie die Beiwohnung mit einem Teufel“ [168]. 

Abgesehen von Teufeln (da bekanntlich androgyn) verweisen diese 
sexuellen Anspielungen zugleich auf das zeitlose Thema der Glossen: 
Männer und Frauen. Ging es anfangs um ihre rechtliche Gleichstellung 
unter dem neuen Grundgesetz ([3], [35], [46], [48], [56]), rückten später 
die Familienrechtsreformen der 1970er in den Blick: Scheidungs- ([95], 
[190]), Sorge- [226], Namens- und Unterhaltsrecht [300]. Es folgte 
1974/75 die heftige Debatte um die Legalisierung der Abtreibung 
([252], [260], [261], [266]), und zuletzt tauchte die „Quotenregelung im 
Lehrkörper der Universitäten“ ▶[370] samt „Quotenfrau“ ▶[415] auf. 
Seither prägt vor allem die geschlechtergerechte Sprache (Genderisie-
rung) das Bild (▶[415] samt Anmerkung). 
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Ein Wort gibt das andere 
Fürsprache und Widerrede, Glossen und Postglossen 

Einer der vielleicht spannendsten Aspekte der Glossen ist ihre häufige 
Wechselbezüglichkeit. Oft regen sie engagierten Widerspruch an, der 
neben Erwiderung und Replik mitunter sogar die Redaktion der Zeit-
schrift oder ihre Herausgeber bewog, sich aus der neutralen Deckung 
heraus und mitten in das verbale Scharmützel hinein zu wagen – 
sprichwörtlich die „vierte Wand“ zu durchbrechen ([34], [75], [124], 
[180], ▶[253], [258]). Betrachtet man solche Verwirbelungen im Strom 
der Glossen aus der Vogelperspektive, entdeckt man viele Themen, 
die den Zeitgeist besonders nachhaltig irritierten – Medientheoretiker 
würden wohl von den „agonalen Zentren“ des juristischen Nach-
kriegsdiskurses sprechen: 

In den 1950er Jahren prägte vor allem die Bewältigung der nationalsozialistischen 
Vergangenheit das Bild ([29]/[33]/[34], [41]/[60], [58]/[65]), im Übergang zu den 
1960ern stieß der Kalte Krieg – wenn auch dezent – manche Diskussion an 
([85]/[87], [92] ▶[119]/[128]). Später in den 1960ern klingt der sozialwissenschaftli-
che Ansturm auf die Jurisprudenz an (▶[101]/▶[102], ▶[167]/[176]/[177]), bis in den 
1970er Jahren die Studentenrevolten und ihr Kampf um Demokratisierung und 
Selbstverwaltung heftig aufflackern (▶[152]/▶[155]/▶[156], [165]/[174]/[175], ▶[247]/ 
▶[253]/▶[254]). Dabei werden auch die Nachwirkungen der NS-Vergangenheit bis 
hinein in die frühen 1970er noch einmal deutlich (▶[140], ▶[155], ▶[167]). Später tre-
ten neuere Gesetzesreformen in den Vordergrund (▶[271]/[306], [302]/[303]) – bis 
hin, um die Jahrtausendwende, zu Schuldrechtsmodernisierung ([407], [409], ▶[420]) 
und Antidiskriminierung ([418], ▶[420]). Zuletzt erregten dann Geschlechterfragen 
die Gemüter der – männlichen – JZ-Glossatoren (▶[415]/[422] u.a.). 

Neben semantischem Kampfgeist kommt in Fürsprache und Widerrede 
aber auch die Kurzweil nicht zu kurz. Denn das besondere Format der 
Glosse, in der mancher das Gegenteil von dem meint, was er sagt und 
nicht sagt, was er eigentlich meint, bringt es mit sich, dass auch zwei, 
die einander widersprechen, in der Sache im besten Einvernehmen ste-
hen können. Dann steigert sich die kleine Satire eines Einzelnen leicht 
zu einem fröhlich hintersinnigen Pingpong (so z.B. ▶[44]/▶[88]/▶[89], 
▶[101]/▶[102], [159]/[164]/[170], [208]/[209]). 

Darum lohnt es sich, die impliziten und expliziten Wechselbezüge 
der Glossen einmal zu veranschaulichen. Dabei kommt im Folgenden 
folgende Notation zum Einsatz: 

< Erwiderung (Widerspruch) + Zustimmung / Ergänzung 
> Replik (Verteidigung) & thematische Überschneidung 
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Anhand dieser Notation sei die Fieberkurve des juristischen Diskurses 
der Jahre 1951–2015 nun anhand der JZ-Glossen nachgezeichnet: 
 

 [6] & [86] 
Bader erörtert Grund und Grenzen des Folter- und Täuschungsver-
botes nach § 136a StPO (eingeführt 1950) 

 [29] < [33] > [34] 
Mallmann und Bader gegen Nicolai wegen seiner NS-ideologisch 
„verblendeten“ Rezension zu v. Hippel und Coing 

 [36] + [38] 
Pathe und Lossen kritisieren Bedarf und Berechtigung eines neuen 
Sonderrechtsgebiets „Arztrecht“. 

 [41] & [60] 
Brunner und Bader zum Strafprozess gegen Generalmajor Remer 
wegen Beleidigung der Attentäter des 20. Juli 1944 

 [42] & [69] 
Bader und Schalscha über Initiativen zur Wiedereinführung der 
durch das Grundgesetz abgeschafften Todesstrafe 

▶[44] < ▶[88] > ▶[89] 
Dürig und Reißmüller persiflieren die zunehmende Popularität von 
Loseblattwerken 

 [58] < [65] 
Schmid gegen Fritz Gürtner wegen der Beteiligung des Reichsjustiz-
ministers Franz Gürtner am Staatsnotwehrgesetz 1934 

▶[64] + [138] 
Bachof und Herschel über „Waschzettel“-Rezensionen und Versu-
che, „die Rezension, welche den Namen verdient, zu retten“ 

 [74] < [75] > [76] 
v. d. Heydte gegen NJW wegen unsachlichen Buchverrisses („Ver-
wilderung wissenschaftlicher Besprechungssitten“) 

 [81] + [84] 
Seibert über die „zunehmende Stilverschlechterung“ in Gerichtsur-
teilen und ein unsauberes Uhland-Zitat 

 [85] < [87] 
Rumpf kritisiert Ridders These der Verwurzelung des Grundgeset-
zes in besatzungspolitischen Machtentscheidungen 

▶[101] < ▶[102] 
Fiktiver Pseudonymbriefwechsel über Unstimmigkeiten der Straf-
zumessung und den Bedarf an empirischer Kriminologie 

▶[119] + [128] 
Schroeder über politische „Deformierungen“ der Rechtssprache 
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 [120] < [121] 
Cohn gegen Morvays wegen seiner Kritik an der in Rhodesien ge-
bräuchlichen angloamerikanischen Rechts- und Zitiermethodik 

 [123] < [124] 
Ridder gegen Weber wegen einer vermeintlich abschätzig formulier-
ten JZ-Buchanzeige (Autoren „leeren ihren Kropf“) 

▶[140] + ▶[141] 
Stöcker und Sarstedt zur Lockerung des richterlichen Beratungsge-
heimnisses und Einführung von Minderheitsvoten 

 [144] < [145] 
Rietschel widerlegt Rasehorns Kritik an einem vermeintlichen 
Dienstgradsonderrecht in der nordrhein-westfälischen Justiz 

 [150] & ▶[195] 
Vogel und Eilsberger kritisieren die Unvorhersehbarkeit der „offen-
sichtlichen Unbegründetheit“ von Rechtsmitteln 

 [151] < [157] 
Buri widerlegt Hernekamps Kritik am juristischen Aufwand für eine 
Strafanklage wegen Diebstahls von Sperrmüll 

▶[152] < ▶[155] > ▶[156] 
Stascheit verteidigt eine von v. Münch angegriffene Kartei kritischer 
Juristen für „besonders bornierte Ausbilder“ 

 [159] + [164] + [170] 
v. Münch, Neuhaus und Herschel zum „unter der Hand viel disku-
tierten Problem“ von Selbstzitat und Selbstrezension 

 [163] < [169] 
Foth gegen Willms wegen Ausnutzung von § 467 III 2 Nr. 2 StPO zur 
Kostenheranziehung einer Freigesprochenen  

 [165] < [174] > [175] 
v. Münch gegen Hoffmann wegen seiner „Augenwisch-Methode“ 
der Rechtsvergleichung 

▶[167] < [176] > [177] 
Schwerdtner gegen Rasehorn wegen seiner unkritischen Rezension 
zu einer justizsoziologischen Arbeit Kaupens 

 [179] + [193] 
Leinemann und Kohler zur „Umtitelei“ von „Gerichtsräten“ in 
„Richter“, anno 1943 und 1970 

 [185] + [192] < [196] 
Sturm und Wünsch gegen Dichgans wegen seines Vorschlags zur 
Verankerung von Repetitoren im Richtergesetz 

 [197] + [200] 
Knapp und Meyer zu Literaturzitaten in Gerichtsurteilen 
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 [207] < [212] 
Fiktiver Briefwechsel zwischen Löwe und Finger zur fortgesetzten 
Reform und zu Schwächen der Juristenausbildung 

 [208] + [209] 
Lohrmann und Baur zum Wert der Anschaffung von Repetitoren-
skripten in Universitätsbibliotheken 

▶[223] + [412] 
Liebs und Maier-Reimer zum zunehmenden „juristischen Scheinla-
tein“ – „antezipieren“ bzw. „Deinvestition“ 

 [232] & [283] 
Schwerdtfeger und Lüderitz persiflieren zwei automatisiert erstellte 
Wörterverzeichnisse zu Grundgesetz und Bürgerlichem Gesetzbuch 

 [235] & [305] 
Müller-Dietz zu zwei Fällen zirkulär-redundanter Gesetzgebung 

 [235] + [239] 
Müller-Dietz und v. Schlabrendorff über unsinnige In- und Außer-
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o.A. und Küster über die Rechtsprechung zu Aufenthalt und Wohn-
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 [244] < [249] + [250] > [255] 
Rosenfeld und Lüddecke gegen Willms wegen seines Plädoyers für 
strengste Förmlichkeit vor Gericht 

▶[247] < ▶[253] > ▶[254] 
Scholz gegen den Fachbereichsrat der FU Berlin (Gärtner) wegen ei-
nes brisant politisierten Berufungsverfahrens 

 [257] < [258] 
Bader gegen Henke wegen seiner Kritik an einem Doktoranden, der 
seine Dissertation wohl per Serienbrief beworben hatte 

 [260] < [261] 
Hruschka gegen Baumann wegen seiner Kritik an Euthanasie-Frei-
sprüchen, in Zeiten der legalisierten Abtreibung 

▶[271] + [306] 
Peters über Reformen im Gesundheitsrecht und ihre Umkehrung: 
„Kehrtwendungsgesetz“ und „Oma auf Krankenschein“ 

 [272] + ▶[298] 
Groß und Günther zum unbestimmten und missverständlichen Be-
griff der „nicht geringen Menge“ im Betäubungsmittel-Strafrecht 

▶[276] + [293] 
Vietor zitiert die reichsgerichtliche Definition der „Eisenbahn“, 
Grundei die satirische Definition des „Reichsgerichts“ 
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 [284] < [292] 
Roellecke persifliert Hoffmann-Riems Zuspitzung des Verhältnisses 
von öffentlichem Recht und Nachbarwissenschaften 

 [302] < [303] 
Schätzler gegen Plassmann wegen seiner vermeintlichen Kritik an 
den Machern des Opferentschädigungsgesetzes (OEG) 

 [309] & [351] 
Schwabe über „die verlegerische Untat von 500-Seiten-Habilschrif-
ten ohne Sachverzeichnis“ 

 [311] & [380] 
Schütze zur Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit durch das 
Armenrecht (heute Prozesskostenhilfe) 

▶[317] + [322] 
Müller-Dietz und Seiter kritisieren die formalistische Praxis der 
Auslagenerstattung für amtliche Urteilsabschriften 

▶[326] + [331] + [428] 
Weber, Kanzleiter und Hamann zum „Problem der mehrziffrigen 
Ziffer“ und neuen Verständnis von „Nummern“ 

 [333] & ▶[383] 
K. Schmidt und W. Krüger gegen die Neubelegung der Abkürzung 
„ff.“ mit dem „unsinnigen“ Kunstwort „fortfolgende“ 

 [338] & [348] 
Momberg und Müller-Dietz über seltsame Fahrlässigkeitsdelikte: 
Telefonbeschädigung, Konservierung von Leichen u.a. 

▶[346] & [381] 
Horn und Vietor zum verbreiteten Begriff der „Mindermeinung“ 
und ihrem absurden Gegenstück, der „Mehrmeinung“ 

▶[370] + [372] + [382] 
Schmidt, Braun und Stiefel über den Umgang mit Widmungen 
(„Heil Hitler! D. Verf.“) und Festschriften-Pathos 

 [390] + [393] 
Braun und Großfeld zur Reform des Staatsexamens 

 [400] < [401] + [402] 
Küper und Sendler gegen Schroeder wegen seiner Ablehnung von 
Danksagungen für Dissertationsgutachter 

▶[415] + [422] 
Scheffler zu Stilblüten geschlechtergerechter Sprache (Genderisie-
rung) in Brandenburg: „der oder die“ Fachbereichsrat / Stiftungsrat 

 



   

Zeitgeistreiches: Glossen 1951–2010 

Die folgende Sammlung enthält eine persönliche Auswahl besonders 
brisanter oder amüsanter Glossen aus der Juristenzeitung. Um mit dem 
Abstand einiger Jahre zu beurteilen, welche Glossen ihren jeweiligen 
Zeitgeist tatsächlich überlebt haben, wurden nur mindestens fünf Jahre 
alte Glossen berücksichtigt – also alle der ersten sechzig Jahre „Juris-
tenzeitung“. Die Auswahl beginnt mit der allerersten Glosse, in der der 
JZ-Gründungsschriftleiter eine fundamentale Frage erörterte, deren 
Antwort uns so selbstverständlich geworden ist, dass heute allein der 
Gedanke seltsam anmutet, darüber viele Worte zu verlieren. In uner-
reicht feinsinnigem Gleichklang endete der erste Jahrgang der Juristen-
zeitung dann auch mit einer Glosse ihres Gründungsherausgebers zum 
gleichen Thema ▶[26]. So kam es, dass den Auftakt zum seinerzeit neuen 
Glossenformat ausgerechnet – die Menschenwürde bildete. 

Der Abdruck erfolgt in der Originalorthographie, Fehler wurden durch [sic] gekenn-

zeichnet, aber nicht berichtigt. Pseudonyme und abgekürzte Autorennamen wur-

den im Text beibehalten, in der Titelzeile jedoch weitestmöglich aufgelöst. Seiten-

umbrüche sind durch | kenntlich gemacht. Etwaige im Originaltext nicht enthaltene 

Anmerkungen sind (wie diese) serifenlos gesetzt. 

[1] Menschenwürde und „gute Sitten“ 
(Walter Mallmann, JZ 1951, S. 27–28) 

In einer Fabrik war durch Betriebsvereinbarung eine Torkontrolle mit 
körperlicher Durchsuchung eingeführt worden. Ein Arbeiter, der als 
Betriebsratsmitglied gegen die Vereinbarung gestimmt, es dann abge-
lehnt hatte, sich kontrollieren zu lassen, und daraufhin entlassen wor-
den war, machte vor Gericht geltend, die Vereinbarung verstoße gegen 
das Grundrecht der persönlichen Freiheit, das heute eine größere Be-
deutung als vor 1933 habe und vor allem keine Eingriffe in höchstper-
sönliche Rechtsgüter, daher ohne Zustimmung des Betroffenen auch 
keine das Schamgefühl und die Ehre berührenden Leibesvisitationen 



12 Zeitgeistreiches: Glossen 1951–2010  

mehr gestatte. Das Gericht belehrte den Kläger darüber, das Freiheits-
Grundrecht richte sich nur gegen Eingriffe der öffentlichen Gewalt, 
und die heute häufig zu beobachtende Abwehrstellung des Einzelnen 
gegen Bevormundungen sei zwar „sehr verständlich“ und „durchaus 
ernst zu nehmen“, es habe sich aus ihr aber „eine allgemeine Rechts-
überzeugung von der Unantastbarkeit der höchstpersönlichen Rechts-
güter“ „bisher noch nicht entwickelt“; jedenfalls habe sie in der Gesetz-
gebung noch keinen Niederschlag gefunden. So das Gericht. „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar.“ So das Grundgesetz (Art. 1 I 
S. 1). Ob das Gericht diesen Satz für eine bloße Deklamation gehalten 
hat? Er ist es nicht. Er ist vielmehr eine unmittelbar wirkende Rechts-
norm, die nicht nur, wie der Freiheitssatz des Art. 2 II GG, das Verhält-
nis des Einzelnen zum Staat, sondern auch die Beziehungen der Einzel-
nen zueinander ergreift (v. Mangoldt, Anm. 2 zu Art. 1 GG). Das Ge-
richt hätte ihn um so weniger ignorieren dürfen, als der Kläger zwar 
von der Freiheit sprach, offenbar aber – „Ehre“, „Schamgefühl“ – in 
erster Linie die Menschenwürde meinte. (Womit nicht gesagt sein soll, 
daß die Prüfung in dem in Frage kommenden Fall zu der Annahme ei-
ner Verletzung der Menschenwürde hätte führen müssen.) 

Statt der Menschenwürde tauchen in dem Urteil (RdA 50, 274), zi-
vilistischer Tradition entsprechend, dann die „guten Sitten“ auf. In de-
ren Rahmen dürfe eine Betriebsvereinbarung Eingriffe in die höchst-
persönlichen – trotzdem antastbaren, s. o. – Rechtsgüter vorsehen. Die 
„guten Sitten“ verlangten u. a., daß die Betriebsvereinbarung bei der 
Abgrenzung des von der Kontrolle betroffenen Personenkreises nicht 
willkürlich verfahre, und daß bei der Durchführung der Kontrolle Sitte 
und Anstand zu wahren seien. Gewiß, man kann das alles aus § 138 
BGB ableiten und mußte es wohl sogar, solange es Art. 1 GG noch nicht 
gab. Der tiefere Grund aber, der die Rechtsprechung zu diesen Forde-
rungen veranlaßte, war von jeher, zu gewährleisten, daß solche Durch-
suchungen menschenwürdig seien. Jetzt jedenfalls ist es nicht mehr so, 
daß die „Kernfrage“, wie jenes Gericht meint, auf arbeitsrechtlichem, 
nicht auf verfassungsrechtlichem Gebiet liegt. Sedes materiae ist nun 
Art. 1 I S. 1 GG (der den § 138 zwar nicht in dessen ganzem Wirkungs-
bereich, aber eben überall da, wo es um die Würde des Menschen geht, 
überdeckt und beherrscht). 

Kommt es aber nicht letzten Endes nur auf das Ergebnis an? Soll 
man, wenn dieses stimmt, den Ziviljuristen nicht ihre BGB-Autarkie 
lassen? Im Augenblick kann man es noch. | Wenn es jedoch die Verfas-
sungsbeschwerde geben wird, wie der Regierungsentwurf eines Geset-
zes über das Bundesverfassungsgericht sie vorsieht (vgl. oben S. 12), 
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dann wird nichts anderes übrig bleiben, als sich intensiv, intensiver als 
bisher, mit dem Grundgesetz zu befassen, besonders auch mit dem Satz 
von der Unantastbarkeit der Menschenwürde, einem Leitsatz unserer 
ganzen Rechtsordnung. W. MALLMANN 

[4] Herrenbesuch bei der Mieterin 
(Otto Küster, JZ 1951, S. 91–92) 

Wir leben in einer Zeit, in der niemand weiß, wie das sechste Gebot 
wirklich lautet. Auch der konservative Leser, der über diese Fest-
stellung zunächst erschrickt, wird sie gelten lassen müssen, wenn er 
nachdenkt. 

In der Fachliteratur wird mit Recht das Urteil des AG Kiel vom 
31. 10. 1949 bekannt gemacht. Es hat die Unterlassungsklage eines 
Hauseigentümers gegen seine Mieterin, die seit zwölf Jahren eine 
Zweizimmerwohnung innehatte und nun dort einen verheirateten 
Mann empfing, tagsüber versorgte und nachts beherbergte, abgewie-
sen. Nichts Zusätzliches spielte herein; von realer Belästigung, sittli-
cher Gefährdung Minderjähriger, gar von dirnenartigem Gebaren o-
der von eingetretener oder im Fall von Kindersegen drohender Mehr-
abnützung war nichts behauptet. Daß der Kläger, ein Tischlermeister, 
wirtschaftliche Nachteile erleide, weil seine Kundschaft Anstoß 
nehme, hat ihm das Gericht wohl mit Recht nicht geglaubt. Einzig der 
Punkt, den der Sprachgebrauch, merkwürdig genug, als den sittlichen 
bezeichnet, bildete das rechtliche Problem. 

Es ist bedauerlich, daß die ungewaschene Tonart der Urteilsbe-
gründung von der Sachfrage ablenkt. Man liest: 

„Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man in der Ehe eine heilige Einrichtung 
sieht, die nur der Tod kann scheiden. Ehescheidungen sind so zahlreich, daß nie-
mand etwas Besonderes mehr darin findet, daß zwei Eheleute auseinanderlaufen. 
Aber auch daß eine Frau mit einem anderweitig verheirateten Mann umgeht und ihn 
in ihre Wohnung nimmt, ist heute nichts Außergewöhnliches mehr. Ungezählte 
Frauen, die rechtliche noch verheiratet sind, leben heute mit anderen gleichfalls noch 
verheirateten Männern zusammen, ohne daß die Gesellschaft sie deswegen ächtet… 
Es ist … grundsätzlich davon auszugehen, daß die Wohnung für den Mieter seine 
Burg ist, in der er sein eigener Herr ist und sein Leben sich so einrichten kann, wie 
es ihm paßt. Was er in der Wohnung treibt, wen er dort empfängt und wie lange sein 
Besuch sich bei ihm aufhält, ist, sofern er dadurch andere Hausbewohner nicht greif-
bar belästigt, allein seine Sache.“ (WM 1950 Nr. 4; gekürzt: DRsp. II 279, 38a.) 
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So geht es nicht. Die Ratlosigkeit, was sittlich gut sei, ist groß; der 
Wunsch der ernster Gesinnten, ihre Nebenmenschen jedenfalls dann, 
wenn kein Schutzbedürftiger leidet, mit Zwangsidealen der Lebens-
führung zu verschonen, war noch nie so lebhaft; die Alternative Ehe 
oder Unzucht ist außer Kurs. Dennoch ist keine Rede davon, daß am 
„Auseinanderlaufen“ zweier Eheleute „niemand“ mehr „etwas Be-
sonderes findet“. Es wird nach wie vor und hoffentlich für alle Zeit 
beklagt, mißbilligt, als disqualifizierend empfunden; namentlich wenn 
es auf unordentliche Weise geschieht und zu Zwischenkonkubinaten 
führt. Etwas anderes ist es, daß wir von der Ehepolizei jeder Art nichts 
mehr halten, werde sie durch Strafgerichte, Polizeibehörden, Dienst-
vorgesetzte, Nachbarn oder Hauseigentümer ausgeübt. Wir versagen 
daher der sittlichen Entrüstung die rechtlichen Zwangsmittel. Der 
Satz, daß der Vermieter allein aus der Tatsache eines übernachtblei-
benden Besuchs, auch eines Dauerbesuchs, noch keinen Unterlas-
sungs- oder gar Aufhebungsanspruch herleiten könne, kann demge-
mäß als geltendes Recht anerkannt werden. 

Jeder der oben erwähnten zusätzlichen Umstände ändert aber die 
Beurteilung sofort. Außerdem aber ist natürlich die entscheidende 
Frage die, ob jener Rechtssatz dispositives oder zwingendes Miets-
recht sein soll, und ob bei Zwangsmietverhältnissen der Zugewiesene 
sich fügen muß, wenn der Zwangsvermieter eine strengere Regelung 
verlangt. Dazu kommt noch das Problem der wohnungsbehördlichen 
Genehmigung, der schon bisher die Aufnahme eines Mitbewohners 
zu unterliegen pflegt und von der das z. Zt. beratene Wohnraumman-
gelgesetz des Bundes die Aufnahme künftig allgemein abhängig ma-
chen will. Soll die Wohnungsbehörde bei der Entscheidung über die 
Genehmigung den Sittenpunkt beachten, sie mindestens dann versa-
gen, wenn der Vermieter sittlichen Anstoß nimmt? – Man wird einst-
weilen, solange der Zwangsmieter die Leitfigur ist, wohl durchweg im 
Sinne jenes Kieler Burgrechts entscheiden müssen: also Unabdingbar-
keit der Besuchsfreiheit im Mietvertrag und in der Mietverfügung, 
und Nichtberück|sichtigung des sittlichen Anstoßes bei der Aufnah-
megenehmigung; Grenze etwa da, wo Kinder unter 14 Jahren auf 
demselben Stock wohnen. Der Anspruch der Armen auf Gleichstel-
lung im Menschlichen (sei es auch sittlich Fragwürdigen) ist unüber-
hörbar; auf das berüchtigte Recht, unter Brücken zu schlafen, sollten 
wir den Mitmenschen sowohl einzeln wie paarweise so selten wie 
möglich verweisen. O. KÜSTER 
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[18] Über die Vorliebe des deutschen 
Richters für das Unpersönliche 

(G. Less, JZ 1951, S. 468–469) 

Die Entscheidungen unserer Gerichte könnten zu einem guten Teil 
aus einer Feder geflossen sein. Man mag die Mitglieder eines OLG-
Senats in ihren menschlichen Verschiedenheiten noch so gut kennen, 
aus seinen Urteilen kann man den Verfasser kaum je erraten. Jeder 
deutsche Richter setzt seinen Stolz darein, so sehr hinter der Sache 
zurückzutreten, daß er gar nicht mehr zu sehen ist. Durch stereotype 
Anwendung bewährter Schemata, erprobter Formeln, ehrwürdiger 
Wendungen erstarrter Juristenweisheit wird aller originelle Eigen-
wuchs in das gleiche Kostüm gepreßt, jeder persönliche Akzent un-
terdrückt, jeder emotionelle Ausbruch verhütet. Das Vorbild ist der 
Experimentalbericht nebst Schlußfolgerungen, wie er im Bereich der 
exakten Wissenschaften üblich ist. 

Gewiß handelt es sich dabei nur um die Form, den Ausdruck. In 
der Ablehnung der Begriffsjurisprudenz alten Stils sind alle einig. Daß 
ein Rechtsfall als Lebensvorgang zu würdigen ist, daß die Beziehun-
gen der Menschen zueinander nicht wie chemische Reaktionen beur-
teilt werden dürfen, die Rechtsordnung sich nicht mit der Naturge-
setzlichkeit vergleichen läßt, daß alle intellektuelle Subsumtionstätig-
keit von einer vom Rechtsgefühl gesteuerten Wertung begleitet ist, be-
zweifelt kein Richter mehr. Aber er bemüht sich eifrig, diese Einsicht 
zu verbergen. Er tut, als drücke er nur die Knöpfe eines Paragraphen-
schaltbretts und löse dadurch automatisch die Entscheidung aus, als 
errechne er das Ergebnis aus einer juristischen Logarithmentafel. 

Wozu diese gespielte Unpersönlichkeit? Ist sie nicht Heuchelei? 
Nun, sie ist wohl nicht heuchlerischer als jede Haltung, die aus 

Grundsatz statt aus Natur angenommen wird und die immer in ihrem 
Ausdruck das Vorbild vorwegnimmt. Was dem Richter vorschwebt, 
ist exakte Verwirklichung der Gerechtigkeit. Exaktheit aber ist Ob-
jektivität. Infolgedessen strebt er danach, sich dem Bann des Subjek-
tiven, in dem wir alle durch unsere Persönlichkeit gehalten sind, nach 
Kräften zu entziehen, sein Fühlen und Empfinden, seine Sympathien 
und Antipathien, Temperament und Weltanschauung zu unterdrü-
cken. Dazu dient ihm die betonte Unpersönlichkeit der Form. Durch 
sie kompensiert er die unvermeidliche subjektive Trübung seiner „Er-
kenntnisse“. Nicht um etwas vorzuspiegeln, gibt er als „objektive 
Subsumtion“ aus, was ein subjektives Werturteil ist, sondern um sich 
selbst zu unbeteiligter Sachlichkeit zu erziehen, um durch äußere 
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